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Zusammensetzung der 
Kammerversammlung

der Ärztekammer Nordrhein
– Wahlperiode 2005/2009 –

1. Dr. med. Helmut Gudat – Wahlvorschlag (Liste) 
Nr. 27 „Strukturierte Versorgung Duisburg-Wesel-
Kleve“ Reg.-Bez. Düsseldorf – hat seine Wahl zum
Mitglied der Kammerversammlung nicht angenom-
men.

2. Dr. med.Wolfgang Janssens – Wahlvorschlag (Liste)
Nr. 5 „Unabhängige Ärzte Kreis Düsseldorf (AU-
LA)“ Reg.-Bez. Düsseldorf – hat seine Wahl zum
Mitglied der Kammerversammlung nicht angenom-
men.

3. Dr. med. Sandra Polinelli – Wahlvorschlag (Liste)
Nr. 3 „Marburger Bund Essen, Mülheim, Oberhau-
sen“ Reg.-Bez. Düsseldorf – hat ihre Wahl zum Mit-
glied der Kammerversammlung nicht angenommen.

Gemäß § 22 Abs. 3 der Wahlordnung für die Wahl zu den
Kammerversammlungen der Heilberufskammern in der
Verordnung vom 11. Juli 1996 treten an deren Stelle die
nächstfolgenden Bewerber derselben Wahlvorschläge:

Zu 1. Dr. med. Dirk Mecking
Parkstr. 4, 45478 Mülheim

Zu 2. Prof. Dr. med. Mario Siebler
Giradetstr. 40, 42109 Wuppertal

Zu 3. Dr. med. Ulrich Rehlinghaus
Rittergasse 10, 45239 Essen

Dr. med. Tilmann Dieterich
Hauptwahlleiter

Änderung der Berufsordnung
für die nordrheinischen 

Ärztinnen und Ärzte
vom 20. November 2004

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nord-
rhein hat in ihrer Sitzung am 20.11.2004 aufgrund § 31
des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S.
403) in der Fassung vom 17. Dezember 2002 (GV. NRW.
S. 641) folgende Änderungen der Berufsordnung für die
nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte vom 14.11.1998
(MBl. NRW. 1999 S. 350), zuletzt geändert am 22.11.2003

ÄRZTEKAMMER NORDRHEIN

Zusammensetzung der 
Kreisstellenvorstände der 
Ärztekammer Nordrhein

– Wahlperiode 2005/2009 –

Gemäß § 21 Abs. 9 und § 22 Abs. 3 der Wahlordnung für
die Wahl zu den Kreisstellenvorständen der Ärztekam-
mer Nordrhein vom 11.05.1996 gebe ich aufgrund der
Nichtannahme der Wahl durch die aufgeführten Bewer-
ber folgende Ersatzfeststellungen bekannt:

Kreisstelle Kreis Aachen 

Für Dr. med. Walter Stübecke – Wahlvorschlag (Liste)
Nr. 2 „MARBURGER BUND“ – ist aufgrund des
Wahlvorschlags

Dr. med. Christian Henner Köhne 
Schönauer Friede 96
52072 Aachen 

in den Vorstand der Kreisstelle Kreis Aachen der Ärzte-
kammer Nordrhein nachgerückt.

Kreisstelle Essen

Für Frau Dr. med. Sandra Polinelli – Wahlvorschlag
(Liste) Nr. 2 „Marburger Bund Kreisstelle Essen“ – ist
aufgrund des Wahlvorschlags

Dr. med. Ulrich Rehlinghaus
Rittgergasse 10
45133 Essen 

in den Vorstand der Kreisstelle Essen Ärztekammer
Nordrhein nachgerückt.

Kreisstelle Mülheim 

Für Dr. med. Peter Schmalenbach - Wahlvorschlag (Lis-
te) Nr. 01 "Marburger Bund Kreisstelle Mülheim” – ist
aufgrund des Wahlvorschlags

Dr. med. Gisbert Linnemann 
Bremer Str. 52 
45481 Mülheim 

in den Vorstand der Kreisstelle Mülheim der Ärztekam-
mer Nordrhein nachgerückt.

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Jörg-Dietrich Hoppe
Präsident
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(MBl. NRW. S. 354), beschlossen, die durch Erlass des
Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Fa-
milie vom 13. April 2005 aufgrund § 31 Abs. 2 des Heil-
berufsgesetzes vom 9.Mai 2000 (GV.NRW.S.403) in der
Fassung vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 148) genehmigt
worden ist.

Artikel I

Die Berufsordnung vom 14.11.1998 in der Fassung vom
22.11.2003 wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Auf Verlangen müssen Ärztinnen und Ärzte ihre
Fortbildung nach Absatz 1 gegenüber der Ärztekammer
durch ein Fortbildungszertifikat einer Ärztekammer
nachweisen.“

2. § 15 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Ärztinnen und Ärzte beachten bei der Forschung
am Menschen die in der Deklaration von Helsinki des
Weltärztebundes niedergelegten ethischen Grundsätze
für die medizinische Forschung am Menschen.“

3. § 17 erhält  folgende Fassung:

„§ 17 
Niederlassung und Ausübung der Praxis

(1) Die Ausübung ambulanter ärztlicher Tätigkeit au-
ßerhalb von Krankenhäusern einschließlich konzes-
sionierter Privatkliniken ist an die Niederlassung in
einer Praxis (Praxissitz) gebunden, soweit nicht ge-
setzliche Vorschriften etwas anderes zulassen.

(2) Die Ausübung ambulanter ärztlicher Tätigkeit im
Umherziehen, in gewerblicher Form oder bei Be-
schäftigungsträgern, die gewerbsmäßig ambulante
heilkundliche Leistungen erbringen, ist berufswid-
rig, soweit nicht die Tätigkeit in Krankenhäusern
oder konzessionierten Privatkrankenanstalten aus-
geübt wird oder gesetzliche Vorschriften etwas an-
deres zulassen.

(3) Auf Antrag kann die Ärztekammer von den Gebo-
ten oder Verboten der Absätze 1 und 2 Ausnahmen
gestatten, dies gilt auch zum Zwecke der aufsuchen-
den medizinischen Gesundheitsversorgung, wenn si-
chergestellt ist, dass die beruflichen Belange nicht
beeinträchtigt werden und die Berufsordnung be-
achtet wird.

(4) Ärztinnen und Ärzten ist es gestattet,über den Praxis-
sitz hinaus an zwei weiteren Orten ärztlich tätig zu
sein. Sie haben Vorkehrungen für eine ordnungsge-
mäße Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten
an jedem Ort ihrer Tätigkeiten zu treffen.

(5) Der Praxissitz ist durch ein Praxisschild kenntlich 
zu machen. Ärztinnen und Ärzte haben auf ihrem 
Praxisschild

– den Namen
– die (Fach-)Arztbezeichnung
– die Sprechzeiten sowie
– ggf. die Zugehörigkeit zu einer Berufsausübungs-

gemeinschaft gem. § 18 a anzugeben.

Ärztinnen und Ärzte, welche nicht unmittelbar pa-
tientenbezogen tätig werden, können von der An-
kündigung ihres Praxissitzes durch ein Praxisschild
absehen, wenn sie dies der Ärztekammer anzeigen.

(6) Ort und Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeiten
am Praxissitz sowie die Aufnahme weiterer Tätigkei-
ten und jede Veränderung haben Ärztinnen und
Ärzte der Ärztekammer unverzüglich mitzuteilen.“

4. § 18 alt wird aufgehoben.

5. § 22 (alt) wird § 18 (neu) und wird wie folgt gefasst:

„§ 18
Berufliche Kooperation

(1) Ärztinnen und Ärzte dürfen sich zu Berufsaus-
übungsgemeinschaften – auch beschränkt auf einzel-
ne Leistungen – zu Organisationsgemeinschaften, zu
medizinischen Kooperationsgemeinschaften und zu
Praxisverbünden zusammenschließen.

(2) Sie dürfen ihren Beruf alleine oder in Gemeinschaft
in allen für den Arztberuf zulässigen Gesellschafts-
formen ausüben, wenn ihre eigenverantwortliche,
medizinisch unabhängige sowie nicht gewerbliche
Berufausübung gewährleistet ist. Bei beruflicher
Zusammenarbeit, gleich in welcher Form, hat jede
Ärztin und jeder Arzt zu gewährleisten, dass die
ärztlichen Berufspflichten eingehalten werden.

(3) Die Zugehörigkeit zu bis zu zwei weiteren Berufaus-
übungsgemeinschaften im Rahmen des § 17 Abs. 4
ist zulässig. Die Berufsausübungsgemeinschaft er-
fordert einen gemeinsamen Praxissitz. Eine Berufs-
ausübungsgemeinschaft mit mehreren Praxissitzen
ist zulässig, wenn an dem jeweiligen Praxissitz ver-
antwortlich mindestens ein Mitglied der Berufsaus-
übungsgemeinschaft hauptberuflich tätig ist.
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(4) Bei allen Formen der ärztlichen Kooperation muss
die freie Arztwahl gewährleistet bleiben.

(5) Soweit Vorschriften dieser Berufsordnung Regelun-
gen des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes (Gesetz
über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Frei-
er Berufe [PartGG] vom 25.07.1994 – BGBl. I S.
1744) einschränken, sind sie vorrangig aufgrund von
§ 1 Abs. 3 PartGG.

(6) Alle Zusammenschlüsse nach Absatz 1 sowie deren
Änderung und Beendigung sind der zuständigen
Ärztekammer anzuzeigen. Sind für die beteiligten
Ärztinnen und Ärzte mehrere Ärztekammern zu-
ständig, so ist jede Ärztin und jeder Arzt verpflich-
tet, die für ihn zuständige Kammer auf alle am Zu-
sammenschluss beteiligten Ärztinnen und Ärzte
hinzuweisen.“

6. § 22 a (alt) wird § 18 a (neu) und wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 18 a
Ankündigung von Berufsausübungsgemeinschaften 

und sonstigen Kooperationen

(1) Bei Berufsausübungsgemeinschaften von Ärztinnen
und Ärzten sind – unbeschadet des Namens einer
Partnerschaftsgesellschaft oder einer juristischen
Person des Privatrechts – die Namen und Arztbe-
zeichnungen aller in der Gemeinschaft zusammen-
geschlossenen Ärztinnen und Ärzte sowie die Rechts-
form anzukündigen. Bei mehreren Praxissitzen
gemäß § 17 Abs. 4 ist jeder Praxissitz gesondert
anzukündigen. § 19 Abs. 4 gilt entsprechend. Die
Fortführung des Namens einer/eines nicht mehr be-
rufstätigen, ausgeschiedenen oder verstorbenen
Partnerin/Partners ist unzulässig.

(2) Bei Kooperationen gemäß § 23 a muss sich die Ärz-
tin oder der Arzt in ein gemeinsames Praxisschild
mit den Kooperationspartnern aufnehmen lassen.
Bei Partnerschaften gemäß § 23 b darf die Ärztin
oder der Arzt, wenn die Angabe seiner Berufsbe-
zeichnung vorgesehen ist, nur gestatten, dass die Be-
zeichnung „Ärztin“ oder „Arzt“ oder eine andere
führbare Bezeichnung angegeben wird.

(3) Zusammenschlüsse zu Organisationsgemeinschaf-
ten dürfen angekündigt werden. Die Zugehörigkeit
zu einem Praxisverbund gemäß § 23 c kann durch
Hinzufügen des Namens des Verbundes angekün-
digt werden.“

7. § 19 wird Abs. 2 u. 3 hinzugefügt und erhält folgen-
de Fassung:

„§ 19
Beschäftigung angestellter Praxisärztinnen und -ärzte

(1) Ärztinnen und Ärzte müssen die Praxis persönlich
ausüben. Die Beschäftigung ärztlicher Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Praxis setzt die Lei-
tung der Praxis durch die niedergelassene Ärztin
oder den niedergelassenen Arzt voraus. Die Ärztin
oder der Arzt hat die Beschäftigung der ärztlichen
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters der Ärztekam-
mer anzuzeigen.

(2) Ärztinnen und Ärzte dürfen nur zu angemessenen
Bedingungen beschäftigt werden. Angemessen sind
insbesondere Bedingungen, die der beschäftigten
Ärztin oder dem beschäftigten Arzt eine angemesse-
ne Vergütung gewähren sowie angemessene Zeit zur
Fortbildung einräumen und bei der Vereinbarung
von Wettbewerbsverboten eine angemessene Aus-
gleichszahlung vorsehen.

(3) Über die in der Praxis tätigen angestellten Ärztin-
nen und Ärzte müssen die Patientinnen und Patien-
ten in geeigneter Weise informiert werden.“

8. Kapitel D I Nr. 1 und Nr. 2 wird aufgehoben 

9. Kapitel D. I. Nr. 3 wird zu § 23 a und wird wie folgt
gefasst:

„§ 23 a
Medizinische Kooperationsgemeinschaft zwischen Ärzten

und Angehörigen anderer Fachberufe

(1) Ärztinnen und Ärzte können sich auch mit selbstän-
dig tätigen und zur eigenverantwortlichen Berufs-
ausübung befugten Berufsangehörigen anderer aka-
demischer Heilberufe im Gesundheitswesen oder
staatlicher Ausbildungsberufe im Gesundheitswe-
sen sowie anderen Naturwissenschaftlerinnen und
Naturwissenschaftlern und Angehörigen sozialpä-
dagogischer Berufe – auch beschränkt auf einzelne
Leistungen – zur kooperativen Berufsausübung zu-
sammenschließen (medizinische Kooperationsge-
meinschaft). Die Kooperation ist in der Form einer
Partnerschaftsgesellschaft nach dem PartGG oder
aufgrund eines schriftlichen Vertrages über die Bil-
dung einer Kooperationsgemeinschaft in der Rechts-
form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder
einer juristischen Person des Privatrechts gestattet.
Ärztinnen und Ärzten ist ein solcher Zusammen-
schluss im Einzelnen nur mit solchen anderen Be-
rufsangehörigen und in der Weise erlaubt, dass diese
in ihrer Verbindung mit der Ärztin oder dem Arzt
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einen gleichgerichteten oder integrierenden dia-
gnostischen oder therapeutischen Zweck bei der Heil-
behandlung, auch auf dem Gebiete der Prävention
und Rehabilitation, durch räumlich nahes und koor-
diniertes Zusammenwirken aller beteiligten Berufs-
angehörigen erfüllen können. Darüber hinaus muss
der Kooperationsvertrag gewährleisten, dass
a) die eigenverantwortliche und selbständige Be-

rufsausübung der Ärztin oder des Arztes gewahrt
ist;

b) die Verantwortungsbereiche der Partner gegen-
über den Patientinnen und Patienten getrennt
bleiben;

c) medizinische Entscheidungen, insbesondere über
Diagnostik und Therapie, ausschließlich die Ärz-
tin oder der Arzt trifft, sofern nicht die Ärztin
oder der Arzt nach ihrem oder seinem Berufs-
recht den in der Gemeinschaft selbständig tätigen
Berufsangehörigen eines anderen Fachberufs sol-
che Entscheidungen überlassen darf;

d) der Grundsatz der freien Arztwahl gewahrt
bleibt;

e) die behandelnde Ärztin oder der behandelnde
Arzt zur Unterstützung in den diagnostischen
Maßnahmen oder zur Therapie auch andere als
die in der Gemeinschaft kooperierenden Berufs-
angehörigen hinzuziehen kann;

f) die Einhaltung der berufsrechtlichen Bestimmun-
gen der Ärztinnen und Ärzte, insbesondere die
Pflicht zur Dokumentation, das Verbot der berufs-
widrigen Werbung und die Regeln zur Erstellung
einer Honorarforderung von den übrigen Partne-
rinnen und Partnern beachtet wird;

g) sich die medizinische Kooperationsgemeinschaft
verpflichtet, im Rechtsverkehr die Namen aller
Partnerinnen und Partner und ihre Berufsbe-
zeichnungen anzugeben und – sofern es sich um
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft han-
delt – den Zusatz „Partnerschaft“ zu führen.

Die Voraussetzungen der Buchstaben a – f gelten bei
der Bildung einer juristischen Person des Privat-
rechts entsprechend. Der Name der juristischen Per-
son muss neben dem Namen einer ärztlichen Gesell-
schafterin oder eines ärztlichen Gesellschafters die
Bezeichnung „Medizinische Kooperationsgemein-
schaft“ enthalten. Unbeschadet des Namens sind die
Berufsbezeichnungen aller in der Gesellschaft täti-
gen Berufe anzukündigen.

(2) Die für die Mitwirkung der Ärztin oder des Arztes
zulässige berufliche Zusammensetzung der Koope-
ration im einzelnen richtet sich nach dem Gebot des
Absatzes 1 Satz 3; es ist erfüllt, wenn Angehörige aus
den vorgenannten Berufsgruppen kooperieren, die
mit der Ärztin oder dem Arzt entsprechend ihrem
oder seinem Fachgebiet einen gemeinschaftlich er-

reichbaren medizinischen Zweck nach der Art ihrer
beruflichen Kompetenz zielbezogen erfüllen kön-
nen.“

10. Kapitel D I. Nr. 4 wird zu § 23 b und wird wie folgt
gefasst:

„§ 23 b
Beteiligung von Ärztinnen und Ärzten 

an sonstigen Partnerschaften

Ärztinnen und Ärzten ist es gestattet, in Partnerschaf-
ten gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 2 PartGG mit Angehö-
rigen anderer Berufe als den in § 23 a beschriebenen
zusammenzuarbeiten, wenn sie in der Partnerschaft
nicht die Heilkunde am Menschen ausüben.Der Eintritt
in eine solche Partnerschaftsgesellschaft ist der Ärzte-
kammer anzuzeigen.“

11. Kapitel D I. Nr. 5 wird zu § 23 c und wird wie folgt
gefasst:

„§ 23 c
Praxisverbund

(1) Ärztinnen und Ärzte dürfen, auch ohne sich zu einer
Berufsausübungsgemeinschaft zusammenzuschlie-
ßen, eine Kooperation verabreden (Praxisverbund),
welche auf die Erfüllung eines durch gemeinsame
oder gleichgerichtete Maßnahmen bestimmten Ver-
sorgungsauftrags oder auf eine andere Form der Zu-
sammenarbeit zur Patientenversorgung, z. B. auf
dem Felde der Qualitätssicherung oder Versorgungs-
bereitschaft, gerichtet ist. Die Teilnahme soll allen
dazu bereiten Ärztinnen und Ärzten ermöglicht
werden; soll die Möglichkeit zur Teilnahme be-
schränkt werden, z. B. durch räumliche oder qualita-
tive Kriterien, müssen die dafür maßgeblichen
Kriterien für den Versorgungsauftrag notwendig
und nicht diskriminierend sein und der Ärztekam-
mer gegenüber offen gelegt werden. Ärztinnen und
Ärzte in einer zulässigen Kooperation dürfen die
medizinisch gebotene oder von der Patientin oder
dem Patienten gewünschte Überweisung an nicht
dem Verbund zugehörige Ärztinnen und Ärzte nicht
behindern.

(2) Die Bedingungen der Kooperation nach Absatz 1
müssen in einem schriftlichen Vertrag niedergelegt
werden, der der Ärztekammer vorgelegt werden
muss.

(3) In eine Kooperation nach Absatz 1 können auch
Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehakliniken und
Angehörige anderer Gesundheitsberufe nach § 23 a
einbezogen werden, wenn die Grundsätze nach § 23 a
gewahrt sind.“
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12. Kapitel D II wird D I mit den Nummern 1 und 2.

13. Kapitel D III wird D II mit den Nummern 3 und 4.

Artikel II

Die vorstehende Änderung der Berufsordnung tritt am
Tag nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt für
das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Ausfertigung:
Düsseldorf, den 1. Dezember 2004

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Jörg-Dietrich Hoppe
Präsident

Genehmigt:
Düsseldorf, den 13. April 2005

Ministerium für Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie des 

Landes Nordrhein-Westfalen
Az: III 7 – 0810.43 -

Im Auftrag 
(Godry)

Die vorstehende Änderung der Berufsordnung für die
nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte vom 20.11.2004
wird nach Veröffentlichung im Ministerialblatt für das
Land NRW im Rheinischen Ärzteblatt bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, den 18. April 2005

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Jörg-Dietrich Hoppe
Präsident

Im Bereich Düsseldorf

Stadt Düsseldorf
Psychologische 
Psychotherapie
Chiffre: 179/2005

Stadt Düsseldorf 
Facharzt für Innere Medi-
zin -hausärztliche Versor-
gung- (Einstieg in eine
Gemeinschaftspraxis)
Chiffre: 180/2005

Bewerbungsfrist: 
Bis 07.07.2005
(Posteingangsstempel)

Kreis Viersen
Facharzt für Neurologie/
Psychiatrie
Chiffre: 187/2005

Stadt Wuppertal
Facharzt für Diagnosti-
sche Radiologie 
(Einstieg in eine 
Gemeinschaftspraxis)
Chiffre: 189/2005

Kreis Neuss
Facharzt für Innere 
Medizin -Schwerpunkt
Lungen u. Bronchialheil-
kunde-
Chiffre: 195/2005

Kassenärztliche Vereinigung
Nordrhein

Ausschreibungen von Vertragsarztsitzen, für die
Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein schreibt
auf Antrag der betreffenden Ärzte, bzw. deren Erben,
die folgenden Vertragsarztsitze zur Übernahme durch
Nachfolger aus:

Bewerbungen richten Sie bitte innerhalb
der angegebenen Fristen an: 

Bewerbungen für den Bereich Düsseldorf:

KV Nordrhein, Bezirksstelle Düsseldorf, Niederlassungsberatung,
Frau Schmidt/Herrn Volkmer, Tersteegenstraße 9, 40474 Düssel-
dorf, Tel.: 0211/59 70 - 8517/8516, Fax: 0211/59 70 - 8555.

Bewerbungen für den Bereich Duisburg:

KV Nordrhein, Bezirksstelle Düsseldorf, Niederlassungsberatung,
Frau Schmidt, Tersteegenstraße 9, 40474 Düsseldorf, 
Tel.: 0211/59 70 - 8517, Fax: 0211/59 70 - 8555.

Bewerbungen für den Bereich Köln:

Ansprechpartnerin für Ärzte:
KV Nordrhein, Bezirksstelle Köln, Frau Hens, 
Sedanstraße 10 - 16, 50668 Köln, Tel.: 0221/77 63 - 6516.

Ansprechpartner für Psychologische Psychotherapeuten:
KV Nordrhein, Bezirksstelle Köln, Herrn Strehlow, 
Sedanstraße 10 - 16, 50668 Köln, Tel.: 0221/77 63 - 6515.

Bewerbungen für den Bereich Aachen:

Ansprechpartner für Ärzte:
KV Nordrhein, Bezirksstelle Köln, Frau Hens, 
Sedanstraße 10 - 16, 50668 Köln, Tel.: 0221/77 63 - 6516.

Ansprechpartner für Psychologische Psychotherapeuten:
KV Nordrhein, Bezirksstelle Köln, Herrn Strehlow, 
Sedanstraße 10 - 16, 50668 Köln, Tel.: 0221/77 63 - 6515.


